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RS OGH 1978/12/15 6Ob748/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.12.1978

Norm

ABGB §932a

ABGB §933 I

JN §49 Abs2 Z8

Rechtssatz

Zum Begri4 des Viehs. Reitpferde und Springpferde sind zum Unterschied von Zugpferden und Lastpferden nicht als

übliches Zubehör einer Landwirtschaft und als Gegenstand des Viehhandels im landläu6gen Sinne anzusehen. Für sie

gilt daher die für bewegliche Sachen im allgemeinen normierte sechsmonatige Gewährleistungsfrist.
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